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Sitz eines forstlichen Zusammenschlusses



Der private Waldbesitz in Sachsen
In Sachsen gibt es rund 85.000 private Waldbesitzer. Die Mehrheit 
davon nennt Flächen mit einer Größe von weniger als 5 Hektar ihr 
Eigen. Vielen Kleinwaldbesitzern fehlt die Erfahrung im Umgang mit 
ihrem Wald. Die Flächen sind sehr klein und liegen oft verstreut. Un-
ter diesen Bedingungen ist es schwierig, den Wald regelmäßig zu 
pflegen, zu verjüngen oder das Holz optimal für sich zu nutzen. 
Nachteile ergeben sich meist dann, wenn Technik zum Einsatz kom-
men soll – z. B. bei Pflegemaßnahmen, bei der Aufforstung oder bei 
der Aufarbeitung von geschädigten Bäumen. Zudem können häufig 
keine Fördermittel in Anspruch genommen werden, wenn auf den 
kleinen Flächen die Bagatellgrenze nicht erreicht wird.

Forstbetriebsgemeinschaften
Forstbetriebsgemeinschaften (FBG) sind freiwillige Zusammen-
schlüsse von Waldbesitzern, die ihren Wald gemeinsam und besitz-
übergreifend bewirtschaften. Durch die Zusammenarbeit gleichen 
sie Nachteile wie geringe Flächengröße, ungünstige Flächengestalt, 
Besitzsplitterung, Gemengelage, schlechter Zustand der Waldwe-
ge und andere Bewirtschaftungserschwernisse aus. Sie sind regio-
nal tätige Selbsthilfeorganisationen und arbeiten mit ortsansässigen 
Unternehmen zusammen.
Forstbetriebsgemeinschaften arbeiten meist als wirtschaftliche Ver-
eine. Deren Tätigkeiten werden von den Forstbehörden regelmäßig 
kontrolliert. Die Aufnahmebedingungen und das Leistungsspektrum 
der Forstbetriebsgemeinschaften sind in der jeweiligen Satzung oder 
Geschäftsordnung festgehalten.

Wussten Sie schon?
Deutschlandweit sind etwa 430.000 Waldbesitzer in Forst-
wirtschaftlichen Zusammenschlüssen organisiert, davon 
372.000 in Forstbetriebsgemeinschaften.
Diese Waldbesitzer bewirtschaften ca. 3,6 Mio. Hektar. 
Von 2002 bis 2013 stieg die Fläche der Mitglieder in den 
Zusammenschlüssen um 300.000 ha.

Das Prinzip ist mit dem von Lohnsteuerhilfevereinen 
vergleichbar.

Weitere Informationen zu Forstbetriebsgemeinschaften erhalten Sie 
auch bei den unterstützenden Verbänden:
Sächsischer Waldbesitzerverband  www.waldbesitzerverband.de
Familienbetriebe Land und Forst  www.familienbetriebeluf.de

Gemeinsam mehr erreichen
Über die Forstbetriebsgemeinschaft wird die Kommunikation zwi-
schen den Waldbesitzern gefördert. Sie übernimmt die Bewirtschaf-
tung des Waldes, unterstützt (oder entlastet) bei der eigenen Wald-
arbeit und eröffnet dem Waldbesitzer Märkte für den Holzabsatz. 
Für diejenigen, die forstliche Arbeiten nicht selbst erledigen wollen 
oder können, gibt es die Möglichkeit, Waldpflegeverträge gegen Ent-
gelt abzuschließen. Die Organisation und Abrechnung der forstli-
chen Dienstleistungen übernimmt die FBG.

Entsprechend ihrer Satzung erbringen Forstbetriebsgemeinschaf-
ten beispielsweise folgende Leistungen:

Information der Mitglieder
 (forst)fachliches Wissen vermitteln
 Beratung und Schulung der Mitglieder
 Informationsaustausch
 verfügbarer Ansprechpartner in der Nachbarschaft
 Interessenvertretung durch Mitgliedschaft in den Verbänden

Beschaffung von Material und Pflanzen 
 Nutzung von Rabatten durch größere Abnahmemengen 

Koordination der Einsätze / Hilfe bei der Bewirtschaftung 
 Ausschreibung von Unternehmerleistungen
 Bündelung des Unternehmereinsatzes
 Angebot von Waldpflegeverträgen
 Vorbereitung und Organisation des Holzeinschlages

Gemeinsame Holzvermarktung 
 Zusammenfassung von Holzverkaufsmengen 
 steigendes Interesse bei Holzkäufern 
 höhere Preise
 Hilfe rund um die Vermarktung

Zentrale Organisation und Abwicklung 
 Beantragung von Fördermitteln
 Rechnungslegungen 
 Koordinierung eigentumsübergreifender Maßnahmen (z. B. Wegebau)
 Abrechnung von Waldpflegeverträgen




